
 

Datum: 03 - 29 - 2022 
claire : grube für Grube, Claire 

c/o Str. [17] 
[44139] ORT 

 
AZ: 12345/2022 

stets anzuwenden 
 

Name, Vorname 
in Ihrer Funktion als ….................................. 

c/o Markgrafenstr. [104] 
[12345] UNRECHTCITY 

 

Zurückweisung 
 

Hochgeschätzte/r Nachname, Vorname in Ihrer Funktion als XYZ 
 

hiermit wird das Zensus - Schreiben mit dem Aktenzeichen [1234567]  mit Datum vom 27.09.2022, Posteingang 12.10.2022, wegen 
Verletzung des sachlichen Rechts und mangels Deckung Ihrerseits in ihrer Funktion als Erhebungsstellenleiter, unter Angabe einer juristisch 

unbestimmten Person zurückgewiesen, da der Verfasser als Kontengläubiger unlimitiert in dieses Geschäft einsteigt und dies laut 

internationalem Recht illegale Haftungsverschiebung auf Kollateral basierendem Anlagevermögen darstellt. 
Somit ist diese Zurückweisung begründet. 

Dieses ist bindend, da bestritten wird, eine Schuld oder Forderung in einem Vertrag mit Übereinstimmung 15. U.S. C. 
§ 1692g geschlossen und gleichzeitig diese Dienstleistung bestellt zu haben. 

 
Der Verfasser bedankt sich mit dem gebührenden Respekt für das ihm zugekommene o.g. Schreiben, das als rechtlich unerheblicher Entwurf 

erkannt wurde, da das Schreiben keine rechtsfähige Haftungszusage enthält und ebenso wenig mit 
qualifizierte elektronische Signatur (QES) ausgewiesen wird. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Sie, Nachname, Vorname in Ihrer 

vermutlichen Funktion als Erhebungsstellenleiter vertraglich dazu berechtigt sind, eine Forderung = Titelerstellung zu implementieren, da es 
keinerlei bestätigtes Vertragsverhältnis mit dem Bundesstatistikamt gibt. Bitte legen Sie Ihre vertraglich relevante Berechtigung unverzüglich 

vor, damit die Haftungsfrage, wenn sie gestellt werden muss, eindeutig geklärt ist. Sollte dies nicht geschehen, muss der Verfasser davon 

ausgehen, dass Sie ultra-vires handeln (Verstoß der ROM II Statuten, außervertragliches Schuldverhältnis) und privat vollumfänglich haftbar 
zu machen wären. 

Dem Verfasser ist es bekannt, dass es sich hier um einen internationalen Datentransfer handelt. Daher wird sich das Recht 

vorbehalten, internationale Rechtsmittel einzusetzen, z. Bsp. im Rahmen des Common Law. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das der Verfasser GEWILLT ist, die Fragen zu beantworten, wenn zu seiner 

Rechtssicherheit nachgewiesen wird, das die Weitergabe der personenbezogenen Daten im internationalen Datenschutz nach dem 
Urteil des Europäische Gerichtshof (EuGH) vom 16. Juli 2020 mit Urteil in der Rechtssache „Schrems II“ (C-311/18) vs. EU-US-

Privacy-Shield-Beschluss entsprochen wird. 
Weitere Hinweise in Auswertung des Urteils vom EuGH zu Schrems II befinden sich im Anhang. 

 
Weisen Sie in einer handelsüblichen Frist von LXXII Stunden die Einhaltung der internationalen Bestimmungen im Datentransfer nach, die 

eine absolut sichere Datenübertragung gewährleisten. Sollte die Frist erfolglos verstreichen, muss der Verfasser in die Annahme gehen, dass 

Sie durch konkludentes Handeln, Zustimmung durch die Schweigen, die Rechtsauffassung des Verfassers teilen und alle AZ/Unterkonten = 
Obligationen = Konten gelöscht werden. Zu seiner weiteren Rechtssicherheit behält sich der Verfasser vor, einen Antrag zur intensiven 

Überprüfung bei der IRS (Internal Revenue Service, amerikanische Steuerbehörde), auf Grund der  D-U-N-S® Nummer: 33-172-8733 für das 

Statistische Bundesamt zu stellen, sollte gegen das übergeordnete strafrechtlich bindende, seit dem 01.10.2022, weltweit umfassende, 
geltende und /oder gültiges Recht verstoßen. Anbei zu Ihrer Information im Anhang das diesbezüglich Formular. 

Es sei der Hinweis gestattet, das internationales Recht über nationalem Recht steht.                                                                                                                                                                                                             
 

Da der begründete Verdacht des Verstoßes gegen den 18 U.S.C. § 1589 c 1-2, besteht, ist es unvermeidlich, den Vorgang zur 

Rechtssicherheit der Verfasserin an die UPU als Rückversicherer des Militärs, der IRS an die ILO sowie an den UN-
Folterbeauftragten und der US AG zur Prüfung zu melden . 

 

Das Definitionsrecht dieses Instruments unterliegt allein dem Verfasser. 
Alle Rechte vorbehalten. 

 

In höchster Wertschätzung Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
 
 

der Souverän 
 
 

 
 
 

 
Grube, Claire 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE

